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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Erstattung von Entgelten im JeKits-Bereich der Musikschule während des „Corona-

Lockdowns“ Januar - April 2021 

 
Begründung: 

 

Ausgangslage 

 

Mit dem Beschluss vom 10.12.2020 der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und 

Regierungschefs der Länder wurde der Präsenzunterricht an den allgemeinbildenden Schu-

len zum 16. Dezember 2020 ausgesetzt. So konnte der JeKits-Unterricht ebenfalls nicht 

mehr in Präsenzform an den Gladbecker Grundschulen stattfinden und musste als Dis-

tanzunterricht weitergeführt werden. 

 

Ab dem 22. Februar wurde der Unterricht an den Grundschulen in Form eines Wechsels aus 

Präsenz- und Distanzunterricht wieder aufgenommen. Der Wiederaufnahme des JeKits-

Unterrichts als Präsenzunterricht stand jedoch die Regelung der zwei festen Bezugsgrup-

pen (Klassenverband und Betreuung) aufgrund des Wechselunterrichts entgegen.  Auf-

grund der Gefahr von weiteren Übertragungen des Virus bei Standortwechsel der Lehre-

rinnen und Lehrer sowie der zum damaligen Zeitpunkt noch ausstehenden Impfungen der 

Musikschulkräfte, die im Jekits-Unterricht tätig sind sowie der Lehrerinnen und Lehrer an 

den Grundschulen, wurde von der Wiederaufnahme des JeKits-Unterrichts in Präsenzform 

abgesehen.  

 

Der JeKits-Unterricht findet daher seit dem 16. Dezember ausschließlich als Dis-

tanzunterricht statt. 
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Seitens der JeKits-Stiftung wurde signalisiert, dass Unterricht in JeKits 1 und JeKits 2 der 

Lage flexibel anzupassen sei. Falls Präsenzunterricht nicht stattfinden könne, sei digitaler 

Fernunterricht möglich; eine Kombination aus beidem ebenfalls.  

 

 

Umsetzung des JeKits-Unterrichts als Distanzunterricht 

 

Derzeit werden die Bereiche JeKits-1 (Unterricht im Klassenverband) und JeKits-Ensemble 

in Form von Arbeitsmaterialien, Videotutorials und - wo technisch umsetzbar - als Online-

Videoübertragung in den Klassenräumen (Whiteboard) unterrichtet. Der für Eltern kosten-

pflichtige JeKits-Instrumentalunterricht findet ausschließlich über Videokonferenzen statt. 

  

Der Online-Instrumentalunterricht wird von ca. 65 % der Schülerinnen und Schüler ange-

nommen. Der andere Teil hat sich aus verschiedenen Gründen gegen eine Teilnahme am 

Distanzunterricht per Videokonferenz entschieden. Zu den Gründen gehören u. a. die feh-

lenden technischen Möglichkeiten, zeitliche Unwägbarkeiten z. B. aufgrund von Betreu-

ungszeiten oder die grundsätzliche Überforderung mit dem Homeschooling. Ein kleiner 

Teil der Elternschaft hat auf die Kontaktaufnahme der Lehrkräfte nicht reagiert. 

 

Es ist daher - auch perspektivisch  im Hinblick auf das kommende Schuljahr und weiteren 

möglichen Lockdowns bzw. der Fortsetzung von Distanzunterricht an allgemeinbildenden 

Schulen - anzuraten, eine Entscheidung hinsichtlich der bereits gezahlten Entgelte bzw. 

grundsätzlich mit dem Unterrichtsentgelt während des Lockdowns/Distanzunterrichts  oder 

dem Unterrichtsausfall zu erwirken.  
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

Siehe unten *) 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

 

*) 

Unterrichtsgebühren und Erstattungsbeträge 

 

Die Bereiche JeKits-1 (im Klassenverband) sowie JeKits-Ensemble/Orchesterunterricht 

sind für Eltern kostenfrei und werden durch das Land getragen. Hier bestehen für die 

Stadt Gladbeck insoweit keine finanziellen Einbußen. 
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Der Jekits-Instrumentalunterricht finanziert sich durch Elternbeiträge. Das monatliche 

Entgelt beträgt derzeit 26 Euro. Eine Sozialermäßigung in Form einer 100 %igen Entgelt-

befreiung wird vom Land getragen. Ebenso verhält es sich mit der 50 %igen Geschwister-

ermäßigung. 

 

Für die Monate Januar bis April 2021 sind insgesamt 15.678,00 € Entgelte für die Teilnahme 

am JeKits 2 Unterricht zum Soll gestellt worden. 

 

Würde eine Erstattung an die Schülerinnen und Schüler erfolgen, die tatsächlich nicht am 

Unterricht teilgenommen haben bzw. teilnehmen konnten und unter der Prämisse, dass 

der Online-Unterricht dem Präsenzunterricht gleichgestellt wird, beliefe sich der zu erstat-

tende Betrag für die Monate Januar bis April auf 6.058,00 €.  
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Beschlussentwurf: 

 

Für die Monate Januar bis April 2021 sowie für die folgenden Monate, in denen der JeKits-

Unterricht, bedingt durch die Corona-Pandemie nicht in Präsenzform stattfinden kann, er-

folgt eine Erstattung der Entgelte an die Schülerinnen und Schüler, die nicht vom Online-

JeKits-Unterricht Gebrauch gemacht haben bzw. nicht Gebrauch machen können. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 
 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


